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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 1217/2008 DES RATES

vom 8. Dezember 2008

zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates — Aufnahme der
Republik Sambia in die Liste der Regionen oder Staaten, die Verhandlungen abgeschlossen haben

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 28. November 2007 schloss die Gemeinschaft die
Verhandlungen über ein Interimsabkommen zur Festle
gung eines Rahmens für ein Wirtschaftspartnerschaftsab
kommen („Interims-WPA“) mit Sambia, den Seychellen
und Simbabwe ab.

(2) Da die Gemeinschaft und Sambia bis zum Abschluss der
Verhandlungen über das Interims-WPA am 28. November
2007 keine Einigung über ein Marktzugangsangebot
Sambias erzielen konnten, war die Aufnahme Sambias
in den Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007
des Rates vom 20. Dezember 2007 mit Durchführungs
bestimmungen zu den Regelungen der Wirtschaftspart
nerschaftsabkommen oder der zu Wirtschaftspartner
schaftsabkommen führenden Abkommen für Waren
mit Ursprung in bestimmten Staaten, die zur Gruppe
der Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des Pa
zifischen Ozeans (AKP) gehören (1), nicht möglich.

(3) Die Gemeinschaft und Sambia haben die Verhandlungen
über ein Marktzugangsangebot Sambias am 30. Septem
ber 2008 zum Abschluss gebracht.

(4) Deshalb sollte gestützt auf Artikel 2 Absatz 2 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1528/2007 Anhang I geändert und
Sambia aufgenommen werden.

(5) Um der Aufnahme Sambias in den Geltungsbereich der
Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 Rechnung zu tragen,
muss die Verordnung (EG) Nr. 950/2006 der Kommis
sion vom 28. Juni 2006 zur Festlegung der Durchfüh
rungsbestimmungen für die Einfuhr und Raffination von
Zuckererzeugnissen im Rahmen bestimmter Zollkontin
gente und Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre
2006/07, 2007/08 und 2008/09 (2) zu gegebener Zeit
mit Wirkung vom Tag des Inkrafttretens der vorliegen
den Verordnung von der Kommission geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates
wird der Eintrag „die Republik Sambia“ zwischen die Einträge
„die Republik Ruanda“ und „die Republik Seychellen“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Geschehen zu Brüssel am 8. Dezember 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
B. KOUCHNER
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1218/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Dezember 2008

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse (2), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr.
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Dezember 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 8. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert

0702 00 00 MA 70,8
TR 72,8
ZZ 71,8

0707 00 05 JO 167,2
MA 57,7
TR 83,7
ZZ 102,9

0709 90 70 JO 230,6
MA 105,4
TR 69,5
ZZ 135,2

0805 10 20 BR 44,6
EG 30,5
MA 76,3
TR 66,5
UY 34,6
ZA 44,9
ZW 43,9
ZZ 48,8

0805 20 10 MA 66,1
TR 73,0
ZZ 69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

AR 62,9
CN 52,4
HR 19,9
IL 73,2
TR 58,3
ZZ 53,3

0805 50 10 MA 64,0
TR 56,9
ZA 79,4
ZZ 66,8

0808 10 80 CA 89,2
CL 43,7
CN 71,1
MK 34,8
US 102,9
ZA 123,2
ZZ 77,5

0808 20 50 AR 73,4
CL 48,4
CN 56,8
TR 104,0
US 141,2
ZZ 84,8

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1219/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Dezember 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 318/2007 zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die
Einfuhr bestimmter Vogelarten in die Gemeinschaft sowie der dafür geltenden

Quarantänebedingungen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrol
len von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/EWG,
90/425/EWG und 90/675/EWG (1), insbesondere auf Artikel 10
Absatz 3 Unterabsatz 2 und Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1,

gestützt auf die Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli
1992 über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Han
del mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemein
schaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie
diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen
nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unter
liegen (2), insbesondere auf Artikel 18 Absatz 1 vierter Gedan
kenstrich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2007 der Kommis
sion (3) werden die Veterinärbedingungen für die Einfuhr
bestimmter anderer Vogelarten als Geflügel in die
Gemeinschaft sowie die für solche Vögel nach der Ein
fuhr geltenden Quarantänebedingungen festgelegt.

(2) Anhang V der genannten Verordnung enthält eine Liste
der Quarantäneeinrichtungen und -stationen, die von den

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten für die Einfuhr
bestimmter anderer Vogelarten als Geflügel zugelassen
sind.

(3) Italien hat eine Überprüfung seiner zugelassenen Quaran
täneeinrichtungen und -stationen vorgenommen und der
Kommission eine aktualisierte Liste dieser Einrichtungen
und Stationen übermittelt. Die Liste der zugelassenen
Quarantäneeinrichtungen und -stationen in Anhang V
der Verordnung (EG) Nr. 318/2007 sollte daher entspre
chend geändert werden.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 318/2007 sollte daher entspre
chend geändert werden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 318/2007 wird der
folgende Eintrag für Italien gestrichen:

„IT ITALIEN 233BG601“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 8. Dezember 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1220/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Dezember 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen
für die Einfuhr und Raffination von Zuckererzeugnissen im Rahmen bestimmter Zollkontingente

und Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre 2006/07, 2007/08 und 2008/09

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1), insbesondere auf Artikel 148 Absatz 1 in Verbindung
mit Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1217/2008 des Rates
vom 8. Dezember 2008 zur Änderung des Anhangs I
der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates — Auf
nahme der Republik Sambia in die Liste der Regionen
oder Staaten, die Verhandlungen abgeschlossen haben (2)
wird die Republik Sambia eines der begünstigten Länder
für die zusätzlichen WPA-Zuckerkontingente gemäß Ka
pitel VIIIa der Verordnung (EG) Nr. 950/2006 der Kom
mission (3).

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 950/2006 ist daher entspre
chend zu ändern.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1217/2008 tritt am Tag ihrer
Veröffentlichung in Kraft. Um es den Marktteilnehmern
zu ermöglichen, ab diesem Datum Einfuhrlizenzen für
Zucker mit Ursprung in der Republik Sambia im Rahmen
der zusätzlichen WPA-Zuckerkontingente zu beantragen,
sollte die vorliegende Verordnung am Tag ihrer Veröf
fentlichung in Kraft treten.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 950/2006 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 31a erhält der erste Gedankenstrich folgende Fas
sung:

„— Komoren, Madagaskar, Mauritius,
Seychellen, Sambia, Simbabwe

75 000 Tonnen“

2. In Anhang I erhält unter der Rubrik „Laufende Nummern für
zusätzlichen WPA-Zucker“ die Zeile für die laufende Num
mer 09.4431 folgende Fassung:

Drittland Laufende Nummer

„Komoren, Madagaskar, Mauritius,
Seychellen, Sambia, Simbabwe

09.4431“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 8. Dezember 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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RICHTLINIEN

RICHTLINIE 2008/113/EG DER KOMMISSION

vom 8. Dezember 2008

zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme mehrerer Mikroorganismen
als Wirkstoffe

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit den Verordnungen (EG) Nr. 1112/2002 (2) und (EG)
Nr. 2229/2004 (3) der Kommission mit Durchführungs
bestimmungen für die vierte Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
wurde die Liste der Wirkstoffe festgelegt, die im Hinblick
auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG bewertet werden sollen. Diese Liste enthält
die im Anhang der vorliegenden Richtlinie aufgeführten
Wirkstoffe.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1095/2007 der Kommis
sion (4) wurde ein neuer Artikel 24b in die Verordnung
(EG) Nr. 2229/2004 eingefügt; dieser ermöglicht es,
Wirkstoffe ohne Anforderung einer ausführlichen wissen
schaftlichen Stellungnahme der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufzunehmen, wenn davon auszugehen ist,
dass sie keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesund
heit von Mensch und Tier oder auf das Grundwasser und
keine nicht vertretbaren Auswirkungen auf die Umwelt
haben werden.

(3) Die Kommission hat die im Anhang der vorliegenden
Richtlinie aufgeführten Wirkstoffe gemäß Artikel 24a
der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 auf mögliche Aus
wirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier, das
Grundwasser und die Umwelt bei einer Reihe von durch
die Antragsteller vorgeschlagenen Anwendungen geprüft;
sie kam zu dem Schluss, dass diese Wirkstoffe
Artikel 24b der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 ent
sprechen.

(4) Gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2229/2004 hat die Kommission dem Ständigen Aus
schuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit Ent
würfe von Bewertungsberichten für die im Anhang der
vorliegenden Richtlinie aufgeführten Wirkstoffe zur Prü
fung vorgelegt. Diese Berichte wurden von den Mitglied
staaten und der Kommission im Rahmen des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit
geprüft und am 11. Juli 2008 in Form des Beurteilungs
berichts der Kommission abgeschlossen. Gemäß
Artikel 25a der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 wird
die Kommission die EFSA um eine Stellungnahme zu
den Entwürfen der Bewertungsberichte bis spätestens
31. Dezember 2010 ersuchen.

(5) Laut den verschiedenen Bewertungen ist davon auszuge
hen, dass Pflanzenschutzmittel, die die im Anhang der
vorliegenden Richtlinie aufgeführten Wirkstoffe enthalten,
im Allgemeinen die Anforderungen gemäß Artikel 5
Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie
91/414/EWG erfüllen, insbesondere hinsichtlich der ge
prüften und im Beurteilungsbericht der Kommission ge
nannten Anwendungen. Damit Zulassungen von Pflan
zenschutzmitteln mit diesen Wirkstoffen in allen Mit
gliedstaaten gemäß den Bestimmungen der Richtlinie
91/414/EWG erteilt werden können, sollten diese Wirk
stoffe daher in Anhang I der genannten Richtlinie aufge
nommen werden.

(6) Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I sollte
eine angemessene Frist eingeräumt werden, damit die
Mitgliedstaaten und Betroffenen sich auf die daraus ent
stehenden neuen Anforderungen vorbereiten können.

(7) Unbeschadet der in der Richtlinie 91/414/EWG festge
legten Verpflichtungen, die sich aus der Aufnahme eines
Wirkstoffs in Anhang I ergeben, sollte den Mitgliedstaa
ten nach der Aufnahme ein Zeitraum von sechs Monaten
für die Überprüfung der geltenden Zulassungen der Pflan
zenschutzmittel mit den im Anhang aufgeführten Wirks
toffen eingeräumt werden, damit gewährleistet wird, dass
die in der Richtlinie 91/414/EWG, insbesondere in
Artikel 13, festgelegten Anforderungen sowie die in An
hang I enthaltenen relevanten Bedingungen erfüllt sind.
Die Mitgliedstaaten sollten geltende Zulassungen gegebe
nenfalls gemäß den Bestimmungen der Richtlinie
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91/414/EWG ändern, ersetzen oder widerrufen. Abwei
chend von der oben genannten Frist sollte für die Über
mittlung und Bewertung der vollständigen Anhang-III-
Unterlagen zu jedem Pflanzenschutzmittel und zu jeder
beabsichtigten Anwendung gemäß den in der Richtlinie
91/414/EWG festgelegten einheitlichen Grundsätzen ein
längerer Zeitraum vorgesehen werden.

(8) Die Erfahrungen mit der Aufnahme von Wirkstoffen in
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG, die im Rahmen
der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommission (1)
bewertet wurden, haben gezeigt, dass bei der Auslegung
der Pflichten von Inhabern geltender Zulassungen hin
sichtlich des Zugangs zu Daten Probleme auftreten kön
nen. Zur Vermeidung weiterer Schwierigkeiten erscheint
es notwendig, die Pflichten der Mitgliedstaaten zu erläu
tern, insbesondere die Pflicht zur Überprüfung, ob der
Inhaber einer Zulassung den Zugang zu Unterlagen nach
weisen kann, die die Anforderungen des Anhangs II der
genannten Richtlinie erfüllen. Allerdings erlegt diese Er
läuterung gegenüber den bislang erlassenen Richtlinien
zur Änderung des Anhangs I weder den Mitgliedstaaten
noch den Zulassungsinhabern neue Pflichten auf.

(9) Es ist daher angebracht, die Richtlinie 91/414/EWG ent
sprechend zu ändern.

(10) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG wird gemäß dem Anhang
der vorliegenden Richtlinie geändert.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 31. Ok
tober 2009 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschrif
ten mit und fügen eine Tabelle der Entsprechungen zwischen
der Richtlinie und diesen innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab dem 1. November 2009
an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
legen die Einzelheiten der Bezugnahme fest.

Artikel 3

(1) Gemäß der Richtlinie 91/414/EWG ändern oder wider
rufen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls geltende Zulassungen
für Pflanzenschutzmittel, die die im Anhang aufgeführten Wirk
stoffe enthalten, spätestens am 31. Oktober 2009.

Bis zu diesem Datum prüfen sie insbesondere, ob die Bedingun
gen des Anhangs I der genannten Richtlinie in Bezug auf die im
Anhang genannten Wirkstoffe erfüllt sind, mit Ausnahme der
Bedingungen in Teil B des Eintrags zum jeweiligen Wirkstoff,
und ob der Zulassungsinhaber Unterlagen besitzt, die gemäß
Artikel 13 der genannten Richtlinie den Anforderungen ihres
Anhangs II entsprechen, oder ob er Zugang zu solchen Unter
lagen hat.

(2) Abweichend von Absatz 1 unterziehen die Mitgliedstaa
ten jedes zugelassene Pflanzenschutzmittel, das einen der im
Anhang genannten Wirkstoffe entweder als einzigen Wirkstoff
oder als einen von mehreren Wirkstoffen enthält, die sämtlich
bis spätestens 30. April 2009 in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgeführt waren, einer Neubewertung nach den
einheitlichen Grundsätzen gemäß Anhang VI der Richtlinie
91/414/EWG; sie stützen sich dabei auf Unterlagen, die den
Anforderungen des Anhangs III der genannten Richtlinie genü
gen, und berücksichtigen den Eintrag in Anhang I Teil B der
genannten Richtlinie in Bezug auf die im Anhang genannten
Wirkstoffe. Sie entscheiden auf der Grundlage dieser Bewertung,
ob das Pflanzenschutzmittel die Bedingungen gemäß Artikel 4
Absatz 1 Buchstaben b, c, d und e der Richtlinie 91/414/EWG
erfüllt.

Nach dieser Bewertung gehen die Mitgliedstaaten wie folgt vor:

a) Wenn es sich um ein Mittel handelt, das einen der im An
hang genannten Wirkstoffe als einzigen Wirkstoff enthält,
ändern oder widerrufen die Mitgliedstaaten die Zulassung
gegebenenfalls bis spätestens 30. April 2014, oder

b) wenn es sich um ein Mittel handelt, das einen der im An
hang genannten Wirkstoffe als einen von mehreren Wirks
toffen enthält, ändern oder widerrufen die Mitgliedstaaten die
Zulassung gegebenenfalls bis spätestens 30. April 2014 oder
bis zu dem Datum, das in der entsprechenden Richtlinie oder
den entsprechenden Richtlinien für die Aufnahme des/der
betreffenden Wirkstoffe(s) in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG festgelegt wurde; maßgebend ist das späteste
Datum.
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Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am 1. Mai 2009 in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 8. Dezember 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

EUROPÄISCHES PARLAMENT UND RAT

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 19. November 2008

über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß
Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen
Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche

Haushaltsführung

(2008/916/EG)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai
2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche
Haushaltsführung (1), insbesondere auf Nummer 28,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur
Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die
Globalisierung (2), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globa
lisierung (nachstehend „Fonds“ genannt) wurde errichtet,
um entlassene Arbeitnehmer, die von den Folgen weit
reichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge

betroffen sind, zusätzlich zu unterstützen und ihnen bei
ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt behilflich
zu sein.

(2) Die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006
sieht vor, dass der Fonds bis zur jährlichen Obergrenze
von 500 Mio. EUR in Anspruch genommen werden
kann.

(3) Italien hat im Zusammenhang mit Entlassungen im Tex
tilsektor vier Anträge auf Inanspruchnahme des Fonds
gestellt: am 9. August 2007 für Sardinien, am 10. August
2007 für das Piemont, am 17. August 2007 für die
Lombardei und am 12. Februar 2008 für die Toskana.
Die Anträge erfüllen die Voraussetzungen für die Fest
setzung des Finanzbeitrags gemäß Artikel 10 der Verord
nung (EG) Nr. 1927/2006.

(4) Der Fonds sollte folglich in Anspruch genommen
werden, um einen Finanzbeitrag für die Anträge bereit
zustellen —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union
für das Haushaltsjahr 2008 wird der Europäische Fonds für die
Anpassung an die Globalisierung in Anspruch genommen, um
den Betrag von 35 158 075 EUR an Verpflichtungs- und Zah
lungsermächtigungen bereitzustellen.
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Artikel 2

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Straßburg am 19. November 2008.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident
J.-P. JOUYET
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RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 1. Dezember 2008

zur Ernennung eines dänischen Mitglieds und eines dänischen Stellvertreters im Ausschuss der
Regionen

(2008/917/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 263,

auf Vorschlag der dänischen Regierung,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 24. Januar 2006 den Beschluss
2006/116/EG zur Ernennung der Mitglieder des Aus
schusses der Regionen und ihrer Stellvertreter für den
Zeitraum vom 26. Januar 2006 bis zum 25. Januar
2010 (1) angenommen.

(2) Infolge des Ausscheidens von Herrn Bo ANDERSEN ist der
Sitz eines Mitglieds im Ausschuss der Regionen frei ge
worden. Infolge der Ernennung von Herrn Jens Arne
HEDEGAARD JENSEN zum Mitglied des Ausschusses der
Regionen ist der Sitz eines stellvertretenden Mitglieds
frei geworden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Ernannt werden jeweils für die verbleibende Amtszeit, d. h. bis
zum 25. Januar 2010:

a) als Mitglied des Ausschusses der Regionen:

Herr Jens Arne HEDEGAARD JENSEN, Viceborgmester,
Brønderslev Kommune (Mandatswechsel), und

b) als Stellvertreter:

Herr Bo ANDERSEN, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune
(Mandatswechsel).

Artikel 2

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Annahme wirksam.

Geschehen zu Brüssel am 1. Dezember 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
H. NOVELLI
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III

(In Anwendung des EU-Vertrags erlassene Rechtsakte)

IN ANWENDUNG VON TITEL V DES EU-VERTRAGS ERLASSENE
RECHTSAKTE

BESCHLUSS 2008/918/GASP DES RATES

vom 8. Dezember 2008

über die Einleitung der Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung,
Prävention und Bekämpfung der seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfälle vor

der Küste Somalias (Atalanta)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere Artikel 17 Absatz 2,

gestützt auf die Gemeinsame Aktion 2008/851/GASP des Rates
vom 10. November 2008 über die Militäroperation der Europä
ischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Prävention und
Bekämpfung der seeräuberischen Handlungen und bewaffneten
Raubüberfälle vor der Küste Somalias (1) (im Folgenden als „Ata
lanta“ bezeichnet), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (im Folgenden
als „VN-Sicherheitsrat“ bezeichnet) hat in seiner Resolu
tion 1814 (2008) vom 15. Mai 2008 zur Situation in
Somalia die Staaten und Regionalorganisationen aufge
fordert, in enger Abstimmung miteinander Maßnahmen
zum Schutz des Schiffsverkehrs im Zusammenhang mit
der Beförderung und Lieferung humanitärer Hilfsgüter
nach Somalia und mit von den Vereinten Nationen ge
nehmigten Tätigkeiten zu ergreifen.

(2) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich in
seiner Resolution 1816 (2008) vom 2. Juni 2008 zur
Situation in Somalia besorgt über die Bedrohung ge
äußert, die seeräuberische Handlungen und bewaffnete
Raubüberfälle auf Schiffe für die Leistung humanitärer
Hilfe an Somalia, die Sicherheit der der gewerblichen
Seeschifffahrt dienenden Schifffahrtswege und die inter
nationale Schifffahrt darstellen. Der VN-Sicherheitsrat hat
insbesondere die Staaten, die an der Nutzung der der
gewerblichen Seeschifffahrt dienenden Schifffahrtswege
vor der Küste Somalias interessiert sind, ermutigt, ihre
Maßnahmen zur Abschreckung seeräuberischer Handlun
gen und bewaffneter Raubüberfälle auf See in Zusam
menarbeit mit der Übergangs-Bundesregierung zu verstär
ken und zu koordinieren.

(3) Der VN-Sicherheitsrat hat in seiner Resolution 1838
(2008) vom 7. Oktober 2008 zur Situation in Somalia
den laufenden Planungsprozess für einen möglichen Ma
rineeinsatz der Europäischen Union sowie anderer inter
nationaler oder nationaler Initiativen zur Durchführung

der Resolutionen 1814 (2008) und 1816 (2008) gewür
digt und alle Staaten, die über die entsprechenden Kapa
zitäten verfügen, nachdrücklich aufgefordert, mit der
Übergangs-Bundesregierung im Kampf gegen die Seeräu
berei und bewaffnete Raubüberfälle auf See in Überein
stimmung mit der Resolution 1816 (2008) zusammen
zuarbeiten. Außerdem hat der VN-Sicherheitsrat alle Staa
ten und Regionalorganisationen nachdrücklich aufgefor
dert, in Übereinstimmung mit Resolution 1814 (2008)
auch weiterhin Maßnahmen zum Schutz der Schiffskon
vois des Welternährungsprogramms zu ergreifen, was für
die Bereitstellung humanitärer Hilfe an die betroffene Be
völkerung in Somalia unerlässlich ist.

(4) Mit Schreiben vom 14. November 2008 hat die somali
sche Übergangs-Bundesregierung den Generalsekretär der
Vereinten Nationen über das Angebot unterrichtet, das
ihr gemäß Nummer 7 der Resolution 1816 (2008) unter
breitet worden war.

(5) Die Europäische Union könnte veranlasst sein, sich auf
spätere Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen in Bezug auf die Situation in Somalia zu stüt
zen.

(6) Gemäß Artikel 6 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Ausar
beitung und Durchführung von Beschlüssen und Maß
nahmen der Europäischen Union, die verteidigungspoliti
sche Bezüge haben, und es beteiligt sich daher auch nicht
an der Finanzierung der Operation —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der Operationsplan und die Einsatzregeln für die Militäropera
tion der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung,
Prävention und Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen
und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias (im
Folgenden als „Militäroperation Atalanta“ bezeichnet) werden
gebilligt.
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Artikel 2

Die Militäroperation Atalanta wird am 8. Dezember 2008 eingeleitet.

Artikel 3

Der Befehlshaber der Militäroperation Atalanta (EU Operation Commander) wird mit sofortiger Wirkung
ermächtigt, den Aktivierungsbefehl (ACTORD) zu erteilen, um die Verlegung der Truppen durchzuführen
und die Ausführung der Mission zu beginnen.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 8. Dezember 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
B. KOUCHNER
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IN ANWENDUNG VON TITEL VI DES EU-VERTRAGS ERLASSENE
RECHTSAKTE

RAHMENBESCHLUSS 2008/919/JI DES RATES

vom 28. November 2008

zur Änderung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI zur Terrorismusbekämpfung

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 29, Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe e und Arti
kel 34 Absatz 2 Buchstabe b,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Terrorismus stellt einen der schwersten Verstöße gegen
die universellen Werte der Würde des Menschen, der
Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität, der Achtung
der Menschenrechte und der Grundfreiheiten dar, auf die
sich die Europäische Union gründet. Er stellt zudem ei
nen der schwersten Angriffe auf die Grundsätze der De
mokratie und der Rechtsstaatlichkeit dar, die allen Mit
gliedstaaten gemein sind und die der Europäischen Union
zugrunde liegen.

(2) Der Rahmenbeschluss 2002/475/JI des Rates vom
13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (2) bildet die
Grundlage der EU-Politik zur Bekämpfung des Terroris
mus. Mit der Einführung eines allen Mitgliedstaaten ge
meinsamen Rechtsrahmens und insbesondere einer ein
heitlichen Definition terroristischer Straftatbestände
konnte eine EU-Politik zur Terrorismusbekämpfung ent
wickelt und ausgestaltet werden, die auf der Achtung der
Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit gründet.

(3) Die Bedrohung durch den Terrorismus hat in den letzten
Jahren zugenommen und sich rasch weiter entwickelt;
dabei hat sich die Vorgehensweise von Terroristen und
Sympathisanten verändert; an die Stelle organisierter, hie
rarchisch aufgebauter Strukturen sind halbautonome Zel
len getreten, die nur locker miteinander verbunden sind.
Solche Zellen stellen Verbindungen zwischen internatio
nalen Netzen her und machen zunehmend von neuen
Technologien, insbesondere dem Internet, Gebrauch.

(4) Das Internet wird zur Beeinflussung und Mobilisierung
von lokalen Terrornetzen und Einzelpersonen in Europa

eingesetzt und dient darüber hinaus als „virtuelles Trai
ningscamp“, indem es Informationen über Mittel und
Methoden des Terrorismus verbreitet. Aktivitäten mit
dem Ziel, öffentlich zur Begehung einer terroristischen
Straftat aufzufordern oder Personen für terroristische
Zwecke anzuwerben und auszubilden, haben sich ange
sichts der sehr niedrigen Kosten und Risiken vervielfacht.

(5) Dem Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Si
cherheit und Recht in der Europäischen Union, das
vom Europäischen Rat am 5. November 2004 beschlos
sen wurde, zufolge kann Terrorismus unter uneinge
schränkter Wahrung der Grundrechte nur dann wirksam
verhütet und bekämpft werden, wenn sich die Mitglied
staaten nicht nur auf die Wahrung ihrer eigenen Sicher
heit beschränken, sondern sich auch auf die Sicherheit
der Union insgesamt konzentrieren.

(6) Im Aktionsplan des Rates und der Kommission zur Um
setzung des Haager Programms zur Stärkung von Frei
heit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union (3)
wird festgestellt, dass sich Terrorismus nur mit einer glo
balen Strategie bekämpfen lässt, dass die Erwartungen,
die die Bürger an die Union stellen, nicht ignoriert wer
den dürfen und dass die Union es sich ebenso wenig
leisten kann, diesen Erwartungen nicht zu entsprechen.
Außerdem wird in diesem Aktionsplan festgestellt, dass
verschiedenen Aspekten der Prävention und des Krisen
managements Aufmerksamkeit geschenkt werden muss,
um die Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung
des Terrorismus zu stärken und erforderlichenfalls zu
ergänzen. Hier gilt das Hauptaugenmerk dem Personal
bedarf, den Finanzmitteln, der Risikoanalyse, dem Schutz
kritischer Infrastrukturen und der Folgenbewältigung.

(7) Um zu dem allgemeineren politischen Ziel der Terroris
musprävention beizutragen, indem die Verbreitung von
Material reduziert wird, das Personen zu Terroranschlä
gen anstiften könnte, sieht dieser Rahmenbeschluss vor,
dass Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen
Aktivitäten unter Strafe gestellt werden.
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(8) In der Resolution des VN-Sicherheitsrats 1624 (2005)
werden die Staaten aufgefordert, die notwendigen und
geeigneten Maßnahmen im Einklang mit ihren völker
rechtlichen Verpflichtungen zu ergreifen, um die Anstif
tung zur Begehung einer terroristischen Handlung oder
terroristischer Handlungen gesetzlich zu verbieten und
ein solches Verhalten zu verhindern. Dem Bericht des
Generalsekretärs der Vereinten Nationen „Vereint gegen
den Terrorismus — Empfehlungen für eine weltweite
Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus“ vom 27. April
2006 zufolge bietet die vorstehende Resolution die
Grundlage dafür, die Anstiftung zu terroristischen Hand
lungen und die Rekrutierung, auch über das Internet,
unter Strafe zu stellen. In der Weltweiten Strategie der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus
vom 8. September 2006 haben die Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen beschlossen, Mittel und Wege zu er
kunden, um die auf internationaler und regionaler Ebene
unternommenen Anstrengungen zur Bekämpfung des
Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsfor
men im Internet zu koordinieren.

(9) Im Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des
Terrorismus werden die Vertragsparteien verpflichtet,
die öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroris
tischen Straftat sowie die Anwerbung und Ausbildung für
terroristische Zwecke unter Strafe zu stellen, wenn diese
Handlungen rechtswidrig und vorsätzlich begangen wer
den.

(10) Die Definition terroristischer Straftaten einschließlich von
Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivi
täten sollte in allen Mitgliedstaaten weiter angeglichen
werden, um auch die öffentliche Aufforderung zur Bege
hung einer terroristischen Straftat sowie die Anwerbung
und Ausbildung für terroristische Zwecke zu erfassen,
wenn diese Handlungen vorsätzlich begangen werden.

(11) Für natürliche Personen, die vorsätzlich öffentlich zur
Begehung einer terroristischen Straftat aufgefordert oder
Personen für terroristische Zwecke angeworben oder aus
gebildet haben, sowie für juristische Personen, die für
solche Handlungen verantwortlich gemacht werden kön
nen, sollten Sanktionen vorgesehen werden. Diese Ver
haltensweisen sollten in allen Mitgliedstaaten sanktioniert
werden, unabhängig davon, ob sie über das Internet be
gangen werden.

(12) Da die Ziele dieses Rahmenbeschlusses einseitig durch die
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
können und daher aufgrund der erforderlichen Rechtsan
gleichung in der Europäischen Union besser auf Unions
ebene zu erreichen sind, kann die Union im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags zur Gründung der europä
ischen Gemeinschaft und Artikel 2 des Vertrags über die
Europäische Union genannten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem in Artikel 5 des Vertrags zur
Gründung der europäischen Gemeinschaft genannten
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht dieser Rahmen
beschluss nicht über das für die Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maß hinaus.

(13) Die Union achtet die in Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags
über die Europäische Union anerkannten und in der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbe
sondere in den Kapiteln II und VI, niedergelegten Grund
sätze. Dieser Rahmenbeschluss darf nicht dahin gehend
ausgelegt werden, dass er darauf abzielt, Grundrechte

oder Grundfreiheiten wie das Recht auf Meinungsäuße
rungs-, Versammlungs- oder Vereinigungsfreiheit, das
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens ein
schließlich des Rechts auf Achtung des Brief- und Fern
meldegeheimnisses zu beschränken oder zu behindern.

(14) Bei der öffentlichen Aufforderung zur Begehung einer
terroristischen Straftat sowie der Anwerbung und Aus
bildung für terroristische Zwecke handelt es sich um vor
sätzliche Straftaten. Dieser Rahmenbeschluss darf daher
nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass er darauf ab
zielt, die Verbreitung von Informationen für Wissen
schafts-, Forschungs- oder Berichtszwecke zu beschrän
ken oder zu behindern. Die Äußerung radikaler, polemi
scher oder kontroverser Ansichten in der öffentlichen
Debatte über sensible politische Themen einschließlich
Terrorismus fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses
Rahmenbeschlusses und wird insbesondere nicht von der
Definition der öffentlichen Aufforderung zur Begehung
einer terroristischen Straftat erfasst.

(15) Die Umsetzung der strafrechtlichen Ahndung nach die
sem Rahmenbeschluss sollte im Hinblick auf die recht
mäßigen und in einer demokratischen Gesellschaft not
wendigen Ziele in einem angemessenen Verhältnis zu der
Art der Straftat und den Tatumständen stehen und jede
Form der Willkür oder Diskriminierung ausschließen —

HAT FOLGENDEN RAHMENBESCHLUSS ANGENOMMEN:

Artikel 1

Änderungen

Der Rahmenbeschluss 2002/475/JI zur Terrorismusbekämpfung
wird wie folgt geändert:

1. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen
Aktivitäten

(1) Im Sinne dieses Rahmenbeschlusses bedeutet der
Ausdruck

a) ‚öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristi
schen Straftat‘ das öffentliche Verbreiten oder sonstige
öffentliche Zugänglichmachen einer Botschaft mit dem
Vorsatz, zur Begehung einer unter Artikel 1 Absatz 1
Buchstaben a bis h aufgeführten Straftat anzustiften,
wenn dieses Verhalten, unabhängig davon, ob dabei ter
roristische Straftaten unmittelbar befürwortet werden,
eine Gefahr begründet, dass eine oder mehrere solcher
Straftaten begangen werden könnten;

b) ‚Anwerbung für terroristische Zwecke‘ eine andere Person
dazu zu bestimmen, eine in Artikel 1 Absatz 1 Buch
staben a bis h oder in Artikel 2 Absatz 2 aufgeführte
Straftat zu begehen;

c) ‚Ausbildung für terroristische Zwecke‘ die Unterweisung
in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoffen,
Feuer- oder sonstigen Waffen oder schädlichen oder ge
fährlichen Stoffen oder die Unterweisung in anderen spe
zifischen Methoden oder Verfahren mit dem Ziel der Be
gehung einer unter Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis h
aufgeführten Straftat, in Kenntnis der Tatsache, dass die
vermittelten Fähigkeiten für diesen Zweck eingesetzt wer
den sollen.
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(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, dass folgende vorsätzliche Hand
lungen als Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen
Aktivitäten eingestuft werden:

a) öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristi
schen Straftat;

b) Anwerbung für terroristische Zwecke;

c) Ausbildung für terroristische Zwecke;

d) schwerer Diebstahl mit dem Ziel, eine der in Artikel 1
Absatz 1 aufgeführten Straftaten zu begehen;

e) Erpressung mit dem Ziel, eine der in Artikel 1 Absatz 1
aufgeführten Straftaten zu begehen;

f) die Ausstellung gefälschter Verwaltungsdokumente mit
dem Ziel, eine der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a
bis h und in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b aufgeführten
Straftaten zu begehen.

(3) Für die Strafbarkeit einer Handlung nach Absatz 2 ist
es nicht erforderlich, dass tatsächlich eine terroristische Straf
tat begangen wird.“

2. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Beihilfe, Anstiftung und Versuch

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, dass die Beihilfe zur Begehung einer
Straftat nach Artikel 1 Absatz 1, Artikel 2 oder Artikel 3
unter Strafe gestellt wird.

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, dass die Anstiftung zur Begehung
einer Straftat nach Artikel 1 Absatz 1, Artikel 2 oder Arti
kel 3 Absatz 2 Buchstaben d bis f unter Strafe gestellt wird.

(3) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, dass der Versuch der Begehung
einer Straftat nach Artikel 1 Absatz 1 oder Artikel 3 Absatz
2 Buchstaben d bis f, mit Ausnahme des Besitzes nach Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstabe f und der Straftat nach Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe i, unter Strafe gestellt wird.

(4) Jeder Mitgliedstaat kann beschließen, die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass der Versuch
der Begehung einer Straftat nach Artikel 3 Absatz 2 Buch
staben b und c unter Strafe gestellt wird.“

Artikel 2

Grundprinzipien, die die Freiheit der Meinungsäußerung
betreffen

Dieser Rahmenbeschluss verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht
dazu, Maßnahmen zu ergreifen, die im Widerspruch zu Grund
prinzipien stehen, die sich aus Verfassungsüberlieferungen erge
ben und die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die
Pressefreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung in anderen
Medien, betreffen; er verpflichtet sie auch nicht dazu, Maßnah
men zu ergreifen, die in Widerspruch zu Bestimmungen stehen,
die die Rechte und Verantwortlichkeiten sowie die Verfahrens
garantien für die Presse oder andere Medien regeln, wenn diese
Bestimmungen sich auf die Feststellung oder Begrenzung der
Verantwortlichkeit beziehen.

Artikel 3

Umsetzung und Bericht

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, um diesem Rahmenbeschluss bis zum 9. Dezember
2010 nachzukommen. Bei der Umsetzung dieses Rahmenbe
schlusses stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die strafrecht
liche Ahndung in einem angemessenen Verhältnis zu den recht
mäßigen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendigen
Zielen steht und jede Form der Willkür und Diskriminierung
ausschließt.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretariat des Ra
tes und der Kommission bis zum 9. Dezember 2010 den Wort
laut der Bestimmungen mit, mit denen sie die sich aus diesem
Rahmenbeschluss ergebenden Verpflichtungen in ihr innerstaat
liches Recht umgesetzt haben. Auf der Grundlage eines anhand
dieser Angaben erstellten Berichts und eines Berichts der Kom
mission überprüft der Rat bis zum 9. Dezember 2011, ob die
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen getroffen haben,
um diesem Rahmenbeschluss nachzukommen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieser Rahmenbeschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 28. November 2008.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

M. ALLIOT-MARIE
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HINWEIS FÜR DEN LESER

Nach entsprechendem Beschluss der Organe entfällt künftig der Hinweis auf die letzte Ände-
rung der zitierten Rechtsakte.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich in den hier veröffentlichten Texten Verweise auf
Rechtsakte auf die jeweils geltende Fassung der Rechtsakte.
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